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der Kinder zu wirken. Diese würden nichts anders als Kost- und Schlafgänger:
— überdieß entgehe den Kindern selbst die Zeit zu häuslichen Arbeiten, die sür
sie später zur ungewohnten Sache würden.

Solothurn. Der Vorstand des Kantonallehrervereins, Herr Professor
B I ä s i und Lehrer Wollschlegel in Ölten, hat mit Kreisschreiben vom 12.
Dez. den Mitgliedern des KantonàllehrervereineS zur Lösung in den
Bezirksvereinen und zur Behandlung am nächsten Kantonallehrerverein folgende zwei
Fragen mitgetheilt: 1) W i e li eß e si ch m i t d e r Arbeitsschule ein
gei st ig bildender Unterricht verbinden? und 2) auf welche
Art könnte der Gesang in den Volksschulen belebt werden?

„Diese zwei Fragen bilden ein würdiges Seitenstük zu den leztjährigen
denn bei tieferm Eindringen in dieselben wird sich auch ihre große Bedeutung
für das Leben herausstellen. Deßwegen wird wol Jeder, Lehrer wie
Schulfreunde, sich nicht scheuen wollen, zur Lösung derselben sein Möglichstes
beizutragen. Das Opfer welches er dadurch bringt, wird der gegenwärtigen und
zukünftigen Generazion Segen bringen und für den Geber nicht unbelohnt bleiben."

— Ölten. Die lczte zahlreich besuchte Gemeindeversammlung beschloß
eine Gehaltszulage an die beiden Bezirkslehrer Bläsi und Rau. Dem

leztern, einem eben so wissenschaftlich gebildeten, als praktisch tüchtigen Lehrer,
der eine Zierde jeder Lehranstalt sein wird und mit diesen seinen Eigenschaften
die anspruchloseste Bescheidenheit verbindet, wurde überdieß in Anbetracht seiner
Leistungen unentgeldlich das Gemeindebürgerrecht ertheilt. Wir hoffen, der h.
Kantonsrath werde bei Ertheilung des Kantonsbürgerrechtes, frühere Vorgänge
beachtend, nicht hinter der Gemeinde Ölten zurükstehen wollen. — Der verewigte
Domherr Lang hat die hiesige Mädchenschule mit einem Legate bedacht.

Zürich. Die Erziehungsdirekzion hat auf Antrag der Seminaraufsichtsbehörde
beschlossen, den bisher am Seminar zu Küsnach vom Seminardirektor

ertheilten Unterricht in der Pädagogik während der Dauer des Provisoriums
Hrn. Seminarlehrer R ü e g g zu übertragen.

Thurgau. Um den Hrn. Direktor R e b s a m e n dem Seminar zu Kreuzlingen

zu erhalten, hat der Große Rath dessen Besoldung um Fr. 400 jährlich
erhöht.

Luzern. Carl Arnold, Bischof von Basel, hat für seine Diözese eine
neue „Bischöfliche Christenlehrordnung" erlassen, um die Abhaltung und den
Besuch der Christenlehren zwekinäßiger und gleichförmiger zu reguliren. Wir
entheben derselben folgende Vorschriften: Jeder Pfarrer hat den Religionsunterricht

innerhalb seiner Psarrei theils zu überwachen und zu leiten, theils selbst zu
ertheilen. Den eigentlichen Religionsunterricht der Jugend oder den
Christenlehrunterricht zu ertheilen, ist Sache des Pfarrers. Der sogenannte F a st e n -
d. h. Beicht- und Kommunion-Unterricht soll wöchentlich an zwei ganzen

Tagen ertheilt werden. Die Pfarrer bestimmen diese Unterrichtstage im
Einverständniß mit den Ortsschulbehörden. Sowol die Donnerstags- als die Jasten-
christenlehren haben die Kinder so lange zu besuchen, als sie schulpflichtig sind,
mithin bis zum vollendeten 13ten Altersjahr. - Kinder die wegen Mangel an
Fähigkeit oder späterm Eintreten bis zu diesem Alter nicht zweimal die heil.
Osterkommunion empfangen haben, können zum Besuche der Fastenchristenlehren
noch so lange angehallen werden, bis dieses geschehen ist. Die Sonntagschristenlehren

werden das Jahr hindurch an allen Sonntagen, an denen kein besonderes

kirchliches Hinderniß eine Ausnahme erheischt, in der Regel Nachmittags
gehalten. Diese Christenlehren sind hauptsächlich für die aus dem Kommunion-
untcrricht entlassene Jugend bis zum erfüllten 19. Altersjahr. Während der
Zeit der Christenlehrpflichtigkeit soll der Katechismus dreimal ganz
durchgenommen werden: einmal mit den Beicht- und Kommunionkindern' uud zweimal
mit der größern Jugend in den Sonntagschristcnlehren. Jeder Katechet führt
über die gehaltenen Christenlehren uud über das entschuldigte oder unentschuldigte

Ausbleiben der Kinder ein genaues Verzeichnis;. Die ohne genügende
Entschuldigung von der Christenlehre wegbleibenden Christcnlehrpslichtigen weiset
der Katechet zuerst zurecht. Hilft diese Zurechtweisung nicht, so macht der Pfarrer
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